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Norm

ABGB §380

EisbEG 1954 §35 Abs1

LStG NÖ 1999 §11

VwGG §42 Abs2 Z1

Beachte

Besprechung in:ecolex 2/2020, S, 154-155;

Rechtssatz

Im Beschluss vom 23. Jänner 2017, 5 Ob 179/16h, mwN, führte der OGH aus, dass nach nunmehr gefestigter

Au assung die Rechtskraft des Enteignungsbescheids den Rechtsgrund bilde, der allerdings gemäß § 35 Abs. 1 des

auch hier anzuwendenden EisbEG 1954 noch des Vollzugs der Enteignung als Modus des Rechtserwerbs iSd § 380

ABGB bedürfe. Dazu sei der tatsächliche Vollzug der Enteignung durch freiwillige Besitzübertragung oder zwangsweise

Besitzeinweisung nach Leistung der Entschädigung oder gerichtlicher Hinterlegung bzw. Sicherstellung erforderlich. Da

nach Ansicht des OGH für die -

zivilrechtliche - Frage des Besitzerwerbs an enteigneten Liegenschaften/Liegenschaftsanteilen demnach außer dem

Titel auch der Modus (hier: nach dem im vorliegenden Fall nach Ansicht des OGH anzuwendenden § 35 Abs. 1 EisbEG

1954 durch zwangsweise Besitzeinweisung nach Leistung der Entschädigung) erforderlich ist, wäre der Antrag der

revisionswerbenden Partei auf Vollzug der Enteignung und zwangsweise Einweisung in den Besitz richtigerweise nicht

zurückzuweisen gewesen.
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